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Fcst§tetfung
Die Körperschaft ist nach § 5 Abs. I Nr. 9 KSIG von der Körperschaftsteuer und nach § 3 Nr. 6
GewStG von der Gewerbesteuer befreit, weil sie ausschließlich und unmittelbar steuerbegünstigten
gemeinnützigen Zwecken im Sinne der §§ 5l ff. A0 dient.

Die Rechtsbehelfsbelehrung bezieht sich nur auf die vorstehende(n) Feststellung(en).

Hinveise zun Steuenbegünstigung
Die Körperschaft fördert folgende gemeinnützige Zwecke:
- Förderung der Volks- und Berufsbildung einschließlich der Studentenhilfe
- Förderung der Hilfe für politisch, rassisch oder religiös Verfolgter für Flüchtlinge und

Vertriebene

Die Satzungszh,ecke entsprechen § 52 Abs. 2 Satz I Nr. 7 und 10 A0.

Hinneise zuF Ausstellung von Zurrcndungsbcstätigungen
Zuyendungsbestätigungen f ür Spenden:
Dle Körperschaft ist berechtigtr für Spendenr die ihr zur Verwendung für diese Zwecke zugewendet
werdenr Zuwendungsbestätigungen nach amtliLch vorgeschriebenem Vordruck (§ 50 Abs. I ESTDV)
auszustellen.
Die antllchen l.luster für die Ausstellung steuerlicher Zuwendungsbestätigungen stehen im Internet
unter https://www.fornulare-bfinv.de als ausfü11bare Formulare zur Verfügung.

Zuwendungsbestätigungen f ür l'litgliedsbeit räge :
Die Körperschaft ist berechtigtr für llitgliedsbeiträge Zuwendungsbestätigungen nach amtlich vorge-
schriebenem Vordruck (§ 50 Abs. I ESTDV) auszustellen.

Zuwendungsbestätigungen für Spenden und ggfs. Hitgliedsbeiträge dürfen nur ausgestellt werdenr
wenn das Datun des Freistellungsbescheides nicht länger als fünf Jahre zurückliegt. Die Frist ist
taggenau zu berechnen (§ 63 Abs. 5 A0).
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llaftung bci unrichtigen Zuwendungsbestätiguhgen und fehlvcrvendeten Zu*endungen
u l{er vorsätzlich oder grob fahrlässig eine unrichtige Zuwendungsbestätigung ausstellt oder

veranlasstr dass Zuvendungen nicht zu den in der Zur,rendungsbestätigung angegebenen steuer-
begünstlgten Zyecken verwendet werdenr haftet für die entgangene Steuer. Dabei wird dle
entgangene Einkomnensteuer oder Körperschaftsteuer mit 30 %r die entgangene Gewerbesteuer pauschal
ntt15%derZuwendungangesetzt(§ll)bAbs.4ESIG,§9Abs.3KSIG,§9Nr.5GewStG).

llinveisc zurn KapitaleFtr.agsteuenabzug
Bei Kapitalerträgenr die bis zum 31.12.2020 zufließen, relcht für die Abstandnahme vom Kapital-
ertragsteuerabzug nach § 44a Abs.4r 7 und l0 Satz I Nr.3 EStG die Vorlage dieses Bescheides
oder die Uberlassung einer amtlich beglaubigten Kopie dieses Bescheides aus.
Das Glelche gilt bis zun o. a. Zeitpunkt für die Erstattung von Kapitalertragsteuer nach
§ 44b Abs. 6 EStG durch das depotführende Kredit- oder Finanzdienstleistungsinstitut.

Anrrcrkungen
Bltte beachten Sier dass die Inanspruchnahne der Steuerbefreiung auch von der tatsächlichen
Geschäftsführung abhängtr die der Nachprüfung durch das Finanzant - ssf. im Rahnen einer
Außenprüfung - unterllegt. Die tatsächliche Geschäftsführung muss auf die ausschließliche
und unmlttelbare Erfüllung der steuerbegünstlgten Zwecke gerichtet sein und die Bestinmungen
der Satzung beachten.
Auch für die Zukunft nuss dies durch ordnungsnäßige Aufzeichnungen (Aufstellung der Einnahmen und
Ausgabenr Tätigkeitsberichtr Vernögensübersicht nit Nachweisen über Bildung und Entwicklung der
Rücklagen) nachgewiesen werden (§ 53 A0).
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Rudolf-Hllferding-Platz Lt 28L95 Bremen
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lfeitere Informationen auf der letzten Seite oder im
Internet unter www.finanzen.bremen.de

Kreditinstitut:
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